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 "Förderverein der Ida-Blum-Schule" 

Satzung 

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 23.01.2019 

{Änderungen beschlossen am 11.03.2019) 

(Änderungen beschlossen 04.07.2023

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein trägt den Namen ”Förderverein der lda-Blum-Schule” und soll ins

Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz e. V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in der Ida-Blum-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig, Bernhard-

GöringStraße 107, 04275 Leipzig.

3. Geschäftsjahr ist 01.01. bis 31.12.

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Mittelbeschaffung für die lda-Blum-Schule und den zur Schule

gehörenden Hort zwecks Verwendung für die Förderung der Erziehung, Volksbildung und

Jugendhilfe.

2. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Weiterleitung der Mittel an die die lda-Blum-

Schule sowie dem zur Schule gehörenden Hort zur Förderung der Erziehung, Volksbildung und

Jugendhilfe.

Die Mittel sollen insbesondere Verwendung finden für:

a) die Beschaffung von Lehr-, Lern- und Anschauungsmaterial sowie Ausstattungsgegenständen

einschließlich Wartung und Pflege

b) den Aufbau und Betrieb einer Schulbibliothek

c) die Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schulische Wettbewerbe

d) Klassenfahrten

e) die Durchführung und Gestaltung von Schul- und Hortveranstaltungen

f) die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten

g) die Gestaltung des Außengeländes

h) die Außendarstellung der Schule

i} die Ausstattung des Computerbereiches

j) Arbeitsgemeinschaften

k) internationalem Schüleraustausch und Besuchsprogramme
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3. Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen die
schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden,
Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis
gewähren.

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die
Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt.

§ 12 Sprachregelung

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereins bei Funktionsbezeichnungen die weibliche 
oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter 
Geschlechtsunabhängig besetzt werden. 

Leipzig, 04.07.2023

Unterschriften:


